
 

Ergebnisprotokoll 

 

über die öffentliche Sitzung 

des Gemeinderats der Stadt Lörrach 

am Donnerstag, 30. September 2021 

im Burghof Lörrach, Herrenstraße 5 Lörrach,  

 

 

 

TOP 1 

Verpflichtung von Herrn Jürgen Exner als Stadtrat 

 

- Verpflichtung - 

     

TOP 2 

Umbesetzung von Gremien nach dem Ausscheiden von Stadtrat Xaver Glattacker 

aus dem Gemeinderat 

Vorlage: 151/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der vorgeschlagenen Umbesetzung der Gremien entsprechend Anlage 1 der Vorlage 

wird zugestimmt. 

   

TOP 3 

Sachstand Corona - mündl. Bericht/Präsentation 

 

- Bericht - 

     

TOP 4 

Aktivitäten der Schöpflin-Stiftung in der Stadt Lörrach - mündl. Bericht 

 

- Bericht - 

 

TOP 5 

Annahme von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen nach § 78 Abs. 

4 GemO: Schöpflin Stiftung 

Vorlage: 172/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Der Mittelumschichtung eines Teilbetrages von 30.000 € der Spende zur Finanzierung 

der bisherigen Tätigkeit (z.B. Moderation, Projektbüro) des Runden Tisches Klima wird 

zugestimmt. 
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2. Der Annahme einer weiteren Spende in Höhe von 20.000€ wird zugestimmt. Sie soll – 

so es die Coronaeinschränkungen zulassen – im Jahr 2022 zweckgebunden für Schul-

projekte im Umwelt- und Klimabereich eingesetzt werden.  

 

TOP 6 

Auflösung des Zweckverbands für die Gas- und Stromversorgung von Lörrach und 

Umgebung 

Vorlage: 165/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Gemeinderat bevollmächtigt den Oberbürgermeister in der Verbandsversammlung 

des Zweckverbands für die Gas- und Stromversorgung von Lörrach und Umgebung der 

Auflösung des Zweckverbands zum 31.12.2021 zuzustimmen. Die bei der Abwicklung des 

Zweckverbands entstehenden Kosten werden nach dem zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung gültigen Stimmenanteil auf die Verbandsmitglieder umgelegt. 

 

TOP 7 

Grundsteuerreform 2025 

Vorlage: 196/2021 
 

Der Gemeinderat nimmt vom Bericht der Verwaltung Kenntnis.  

 

TOP 8 

Fridolinschule - Sanierung der Schulhäuser - Planung und Kostenberechnung 

Vorlage: 141/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Der Planung und Kostenberechnung für die Sanierung der Schulhäuser der Fridolin-

schule in Höhe von 7.167.000,- € brutto wird zugestimmt. Einschließlich der zu erwar-

tenden Baupreissteigerungen werden für die Durchführung der Maßnahme Kosten in 

Höhe 7.852.000,- € genehmigt. 

2. Der Planung und Kostenberechnung für die Schuldigitalisierungsmaßnahmen an der 

Fridolinschule in Höhe von 172.000,- € wird zugestimmt. Die Einnahme von Förder-

mitteln in Höhe von 107.000 € sowie die Höhe des Eigenanteils der Stadt von 65.000 

€ wird zur Kenntnis genommen. 

3. Die zusätzlich erforderlichen Mittel in Höhe von 332.000 € sind im HH-Jahr 2024 be-

reit zu stellen. 

 

TOP 9 

Fridolinschule – Neubau Sporthalle – Planung und Kostenberechnung 

Vorlage: 190/2021 

 

Der Gemeinderat fasst bei einer Gegenstimme folgenden mehrheitlichen Beschluss: 
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1. Der Planung und Kostenberechnung für den Neubau der Sporthalle in Höhe von 

4,440 Mio. € wird zugestimmt. Einschließlich der zu erwartenden Baupreissteigerun-

gen werden für die Durchführung der Maßnahme Kosten in Höhe von 4,871 Mio. € 

genehmigt. 

 

2. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 590.000 € sind im HH-Jahr 2024 bereit zu stellen 

 

TOP 10 

Schul-Digitalisierung - Bildungscloud Lörrach (BCL) - Schaffung einer Netz-

werkstruktur und eines zentralen Servers für die Lörracher Schulen 

Vorlage: 168/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Kostenberechnung für die Vernetzung der Lörracher Schulen mit Richtfunk und VPN, 

einer flächigen Ausstattung mit WLAN und neuen Netzwerkkomponenten, der Zentrali-

sierung der Schulserver am Standort HTG und die Anbindung per Richtfunk an das Hoch-

schulnetz der DHBW in Höhe von 350.000€ wird zugestimmt. Einschließlich der zu erwar-

tenden Preissteigerungen bei IT Geräten von 20% werden für die Durchführung der Maß-

nahme Kosten in Höhe von 420.000€ genehmigt.  

 

TOP 11 

Digitalisierung Bestandsgebäude Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule im Rah-

men der Erweiterung der Schule und Umbau im Bestand 

Vorlage: 197/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Der Planung und Kostenberechnung für die Digitalisierung der bestehenden Schul-

häuser der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule (ASG) in Höhe von 591.420 wird 

zugestimmt. 

2.  Einschließlich der zu erwartenden Baupreissteigerungen (8%) werden für die Durch-

führung der Maßnahme Kosten in Höhe von 626.990 € genehmigt. Die Maßnahme 

wird im Rahmen des Förderprogramms Digitalpakt Schule mit einem Förderanteil von 

435.010 € gefördert, so dass für die Stadt ein Eigenanteil von ca. 191.980 € zu finan-

zieren ist. 

3. Die Umwidmung der Verpflichtungsermächtigung (VE) für die Fridolinhalle für die 

Aufträge zur Digitalisierung des Bestandsgebäudes der ASG wird genehmigt. 

4. Die Mittel für die Durchführung der Maßnahme sind im HH 2022 bereitzustellen. 

 

TOP 12 

Antrag von Stadträtin Schumacher u.a. vom 22.07.2021: 

Luftfilter in Schulen und Kindergärten 

Vorlage: 223/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
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Gemäß den Empfehlungen des Landes werden nur für schwer zu lüftende Räumlichkeiten 

an Kitas und Schulen Luftreinigungsgeräte beschafft.  

 

TOP 13 

Neufassung der Satzung der Jagdgenossenschaft Lörrach 

Vorlage: 173/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt der in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage dargestellten Satzung 

der Jagdgenossenschaft Lörrach zu.  

   

TOP 14 

Antrag der Fraktion der Freien Wähler vom 22. Juli 2021 zur sofortigen Stilllegung 

der Polleranlage in der nördlichen Basler Straße bis zur Klärung offener Fragen 

Vorlage: 180/2021 

 

- Antrag erledigt/zurückgezogen - 

 

TOP 15 

Gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion/Linke, sowie der CDU Fraktion: "Sperrung 

eines Kernbereichs der Fußgängerzone für Fahrradfahren zu den Hauptverkehrszei-

ten" 

Vorlage: 189/2021 

 

Der Gemeinderat beschließt mit 16 Ja-Stimmen und 11 Gegenstimmen über nachfolgen-

den modifizierten Antrag der SPD-Fraktion/Die Linke und der CDU-Fraktion, der nun als 

Beschlussvorlage gilt: 

 

Ab dem 01.01.2022 gilt folgende Regelung der Sperrzeiten gemäß dem Antrag:  

Der Kernbereich der Innenstadt ist von den Pollern in der Tumringer Straße beim Senser 

Platz bis zu den Pollern bei der Herrenstraße, vom Hebelpark bis zur Spitalstraße und im 

Bereich des Neuen und Alten Marktplatzes, einschließlich des Bereichs Am Alten Markt 

montags bis freitags in der Zeit von 10.30 Uhr bis 18.00 und samstags von 9.30 Uhr bis 

18.00 Uhr für den Fahrradverkehr zu sperren. An Tagen mit besonderen Veranstaltungen 

kann durch mobile Tafeln diese Sperrung zeitlich auch ausgeweitet werden. Für Lasten-

fahrräder und für Apotheken- und Zubringerdienste können Ausnahmen geschaffen 

werden. Diese Maßnahmen müssen begleitet werden durch Kontrollen und die Schaffung 

von ausreichend Fahrradabstellplätzen in der Innenstadt. 

 

TOP 16 

Festlegung der Trassenführung des Radschnellwegs RS 7 Schopfheim-Lörrach-Basel 

im Bereich des künftigen Zentralklinikums 

Vorlage: 192a/2021 
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Der Gemeinderat fasst bei 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen folgenden mehrheitli-

chen Beschluss:  

 

Die Trassenführung des Radschnellwegs RS 7 soll im Bereich des künftigen Zentralklinikums 

parallel zur Bahnlinie Basel-Zell i. W. auf der Südseite verlaufen. Der Geltungsbereich bezieht 

sich nur auf den Bereich der Planung des dritten Bauabschnittes Zentralklinikum und wird in 

der Anlage (Planskizze Geltungsbereich Beschlussvorlage 192a) verdeutlicht.   

Die B 317 soll an der bereits bestehenden Brücke unterquert werden.  

 

TOP 17 

Starkregenereignis vom 16. Juli 2021 - Außerplanmäßige Ausgaben 

Vorlage: 194/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
 

Der Gemeinderat stimmt den außerplanmäßigen Ausgaben aufgrund des Starkregener-

eignisses vom 16.Juli 2021 in Höhe von 303.721,91 Euro zu.  

 

TOP 18 

Außerplanmäßige Ausgaben - mobile Geschwindigkeitsmessanlage 

Vorlage: 195/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 135.000,00 Euro 

zur Ersatzbeschaffung von einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage zu. 

 

TOP 19 

Umgestaltung Palmstraße-Turmstraße-AmHebelpark - Entwurfsplanung und Kos-

tenberechnung 

Vorlage: 188/2021 

 

Der Gemeinderat fasst bei einer Gegenstimme folgenden mehrheitlichen Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat stimmt der Entwurfsplanung und Kostenberechnung zur Umgestal-

tung der Palmstraße, nördlichen Turmstraße und Am Hebelpark zu. 

 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Durchführung der Baumaßnahme vorzubereiten 

und die hierfür erforderlichen Ausführungsarbeiten öffentlich auszuschreiben. 

 

TOP 20 

ÖPNV-Umsteigeknotenpunkte in der Stadt Lörrach 

Vorlage: 105/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 
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Der Gemeinderat nimmt den Bericht der Stadtwerke zur Kenntnis und beauftragt die 

Stadtwerke, regelmäßig, auf jeden Fall im Rahmen des Sachstandberichtes zu Beginn je-

des Kalenderjahres, über weitere Entwicklungen, speziell zum Thema Anbindung des 

Zentralklinikums an den ÖPNV, zu berichten.   

 

TOP 21 

Optimierung der Stadtbuslinien 7, 8 und 9 in den südlichen Stadtteilen der Stadt 

Lörrach - Beauftragung zur Umsetzung 

Vorlage: 182/2021 

 

Der Gemeinderat fasst bei einer Enthaltung folgenden einstimmigen Beschluss: 
 

Der Gemeinderat beauftragt die Stadtwerke, die vorgeschlagenen Änderungen im Stadt-

busverkehr zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 umzusetzen.  

 

TOP 22 

Energiestandards Lörrach 2021 

Vorlage: 057/2021 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 2 Gegenstimmen folgende modifizierte 

Beschlussziffer 1 (Die Änderungen sind fett markiert): 

 

1. Beim Verkauf städtischer Grundstücke werden die bisherigen Energiestandards 

durch den neuen Energiestandard „Lörracher Klima-Effizienzhaus“ mit folgenden 

Eckdaten ersetzt: 

a) Effizienzhausstandard 55 nach KfW-Definition.  

b) Beim Anteil erneuerbarer Energien wird ein verbesserter Dämmstandard nicht 

auf den Anteil erneuerbarer Energien angerechnet. 

c) Einbau einer Solarstromanlage (0,03 kWp / m²Nutzfläche / Anzahl Geschosse) 

ohne Anrechnung auf den Primärenergiebedarf. 

d) Alternative, falls Solarstromanlage nicht möglich ist: Jahres-Primärenergie-

bedarf gemäß Effizienzhausstandard 40 nach KfW-Definition. 

e) Befreiung von der Pflicht zur Errichtung einer PV-Anlage für geförderten so-

zialen Mietwohnungsbau, sofern die Anlage nicht wirtschaftlich oder gesetz-

lich gefordert ist. 

f) Empfehlung zur Schaffung von Rahmenbedingungen für Lademöglichkeiten 

für Elektroautos an privaten Stellplätzen 

 

Ausnahmen gelten beim Verkauf von Gewerbegrundstücken, hier werden die 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen angewandt. Für neue Wohnformen- hier 

erfolgt noch eine genaue Definition- sollen gesonderte Anforderungen zu 

Grunde gelegt werden, die noch näher bestimmt werden. 

 

Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen folgende Beschlussziffer 2: 
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2. Für städtische Gebäude gilt weiterhin der seit Mai 2016 gültige Energiestandard 

SEE Plus als anzustrebender und der Energiestandard SEE Min als mindestens ein-

zuhaltender Standard mit folgenden Änderungen: 

a) Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung, die mit fossilen Energien betrieben wer-

den, dürfen maximal 25% des Wärmebedarfs decken. 

b) Anschluss an ein Wärmenetz, wenn dieses in Gebäudenähe vorhanden ist und 

die Wärmeerzeugung zu mindestens 75% aus erneuerbaren Energien stammt 

und die Kosten für den Wärmenetzanschluss sich in einer marktüblichen Grö-

ße bewegen. 

c) An Wärmenetze, die zum Zeitpunkt des Anschlusses noch keinen Anteil er-

neuerbarer Energien von 75% erreichen, kann angeschlossen werden, wenn 

der Wärmenetzbetreiber/in verbindlich zusichert, durch Nachrüstungen inner-

halb von 5 Jahren einen Anteil von 75% zu erreichen. 

 

Der Gemeinderat beschließt einstimmig folgende Beschlussziffern 3-5: 

 

3. Für Hochbauwettbewerbe, Städtebauliche Verträge und Städtebauliche Wettbe-

werbe gelten weiterhin die in den Energiestandards bereits enthaltenen energeti-

schen Anforderungen vorbehaltlich redaktioneller Änderungen zur besseren Les-

barkeit und Verständlichkeit. 

 

4. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die seit Mai 2016 gültige Richtlinie „Energie-

standards Lörrach“ entsprechend den Beschlüssen zu aktualisieren und auf die ak-

tuellen Regelwerke umzustellen. 

 

5. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten zur Verringerung der „Grauen 

Energie“ bei der Gebäudeerstellung zu prüfen und dem Gemeinderat über die Er-

gebnisse der Prüfung bis zum 3. Quartal 2022 zu berichten.  

 

 

 

TOP 23 

Bühl III: Sachstand Planung und nachhaltige Wärmeversorgung 

Vorlage: 138/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

1. Vom Sachstand wird Kenntnis genommen. 

 

2.  Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Planung des Baugebiets Bühl III unter Be-

rücksichtigung eines Wärmenetzes fortzuführen.  

 

3.  Die Stadtwerke bzw. die Stadtverwaltung wird beauftragt, über das Ergebnis der recht-

lichen Prüfung einer Anschluss- und Benutzungsverpflichtung zu berichten. 
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TOP 24 

Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendun-

gen gemäß § 78 Abs. 4 GemO 

Vorlage: 201/2021 

 

Der Gemeinderat fasst einstimmig folgenden Beschluss: 

 

Der Annahme bzw. Vermittlung der dargestellten Spenden wird zugestimmt.  

  

TOP 25 

Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  

 

25.1 

Der Vorsitzende gibt folgende nicht öffentlich gefasste Personalentscheidung aus der 

Gemeinderatssitzung vom 22.07.2021 bekannt: 

 

„Herrn Jürgen Schaser wird zum 1. November 2021 die Leitung des Teams Stadtarchiv 

übertragen.“ 

 


